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Meispiete zu den zehn Geboten.
(Siehe 2, Muse 20, 1—17.»

IV.

Das vierte Gebvt.
Ein Ehepaar hatte einen alten Vater zu versorgen und sein

eigenes fünfjähriges Söhnlein zn erziehen. Der Vater wurde immer
schwächer, seine Hände und Kniee zitterten. Er hörte und sah nicht
viel und hatte keine Zähne mehr. Wenn er bei Tisch saß, konnte er
den Vöffel nicht mehr recht halten, schüttete die Suppe auf das Tischtuch

und es floß ihm manchmal etwas aus dem Munde. Sein Sohn
und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen mußte sich der alte

Großvater hinter den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein

Essen in einem irdenen Schüsselchen und nicht einmal genug. Da sah

er betrübt auf den Tisch lind weinte. Einmal konnten seine zitterigen
Hände das Schüsselcheu nicht festhalten, sodaß es auf den Boden fiel
und zerbrach. Die junge Frau schalt, aber er sagte nichts und seufzte

nur. Der junge Mann aber zimmerte dem Alten aus Holz einen

Trog, daraus mußte er essen. Ueber eine Weile saß das fünfjährige
Söhnchen auf der Erde und schnitzte mit einem Messer an einem

Hölzlein. „Was macht denn mein Jaköbchen Schönes?" fragte der

Vater. Jaköbchen antwortete: „Ein Tröglein, daraus sollen Vater
und Mntter essen, wenn ich einmal groß bin." Da sahen

Mann und Frau sich eine Weile an, siingen endlich an zu weinen,

holteil den Großvater wieder zu ihren Mahlzeiten und sagten auch

nichts mehr, wenn er etwas verschüttete.
Ein anderer Bibelspruch heißt: „Mein Kind, gehorche der Zucht

deines Vaters und verlaß' nicht das Gebot deiner Mutter". Sprüche 1,8.
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